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zur Ergänzung der Anordnung vom 10. Januar 1955 
über die Durchführung der Sch offen wählen im Jahre 
1955 (GBl. I S. 9) folgendes angeordnet:

§ 1
Schöffen, die bei der Schöffen wähl 1955 für ein Kreis

oder Bezirksgericht gewählt wurden und während der 
Wahlperiode ihren Wohnsitz für dauernd oder für 
längere Zeit in den Bereich eines anderen Kreis- oder 
Bezirksgerichts verlegen, können für die laufende 
Wahlperiode zusätzlich als Schöffen für dieses Kreis
oder Bezirksgericht gewählt werden.

§ 2
(1) Hat der Schöffe seinen Wohnsitz für dauernd in 

einen anderen Kreis oder Bezirk verlegt, so endet sein 
bisheriges Schöffenamt mit dem Tage der zusätzlichen 
Wahl.

(2) Hat der Schöffe seinen Wohnsitz nur vorüber
gehend in einen anderen Kreis oder Bezirk verlegt, so 
ruht während dieser Zeit sein Schöffenamt bei dem 
Gericht, für das er gewählt ist.

§ 3
(1) Die zusätzliche Wahl der Schöffen für die Kreis

gerichte erfolgt in Betriebs- oder Einwohnerversamm
lungen. § 16 Absätze 1 und 2 der Anordnung sind ent
sprechend anzu wenden.

(2) Die zusätzliche Wahl der Schöffen für die Bezirks
gerichte erfolgt durch den Bezirkstag.

- ' § 4
(1) Der Direktor, des Gerichts, an dem der Schöffe 

bisher tätig war, hat auf Anforderung des Gerichts, 
für das die zusätzliche Wahl erfolgen soll, die Unter
lagen über die bisherige Schöffentätigkeit (Personal
unterlagen, Karteikarte usw.) zu übersenden. Den |
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Unterlagen ist eine vom Direktor des Gerichts Unter
zeichnete und gesiegelte Bestätigung über die Ein
tragung des Schöffen in der Schöffenliste beizufügen.

(2) Die zusätzliche Wahl darf erst durchgeführt wer
den, wenn die in Abs. 1 genannten Unterlagen bei dem 
neuen Gericht vorliegen.

§ 5
(1) Die Betriebs- oder Einwohnerversammlung, in 

der der Schöffe zur Wahl vorgeschlagen werden soll, 
ist auf Antrag des Gerichts von dem Kreisausschuß der 
Nationalen Front vorzubereiten und einzuberufen.

(2) Der Direktor des Gerichts hat den Schöffen vor
zustellen und ihn zur zusätzlichen Wahl vorzuschlagen. 
Die Wahl erfolgt in offener Abstimmung. Der Schöffe 
ist gewählt, wenn die Mehrheit der Anwesenden für 
ihn stimmt.

(3) Über die Wahl ist ein Protokoll, das den Vor
schriften des § 18 der Anordnung entsprechen muß, 
anzufertigen. Das Protokoll ist nach der Wahl dem 
Ministerium der Justiz zu übersenden. Das Gericht, 
an dem der Schöffe bisher tätig war, erhält eine be
glaubigte Abschrift des Protokolls.

§ 6
Für die erneute Wahl eines Schöffen für das Bezirks

gericht ist § 20 der Anordnung entsprechend anzu wen
den. Dem Bezirkstag ist zugleich mit dem Wahlvor
schlag die Bestätigung über die ordnungsgemäße Wahl 
des Schöffen für das bisherige Bezirksgericht vorzu
legen.

§ 7
Diese Anordnung tritt am 1. September 1956 in Kraft.
Berlin, den 15. August 1956

Ministerium der Justiz
Dr. B e n j a m i n  

Minister


